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Beratungsangebote und Weitergabe an
die ndachste Generation

KANTON
LUZERN

Stadt lidi

ludin

Luzern steiner




Energievorschriften in der Zentralschweiz
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Warum Energievorschriften?

Energieverbrauch von Neubauten (Heizung und Warmwasser)
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Wann sind die kantonalen Energievorschriften einzuhalten?

= Neubauten
= Bestehende Gebaude: Umbauten und Umnutzungen
= Anbauten und neubauartige Umbauten

= Gebaudetechnische Anlagen: Neuinstallationen, Erneuerung,
Umbau oder Anderung

= Kt. Luzern: Anderung best. Bauten, wenn die voraussichtlichen
Baukosten 30% des Gebaudeversicherungswertes uberschreiten

—>Ziel der Energievorschriften: sparsame und rationelle Energienutzung sowie die Nutzung
erneuerbarer Energien in Gebauden und gebaudetechnischen Anlagen.




Warmeerzeugerersatz und Sanierungspflichten

Kanton NwW | ow | w | sz ZG UR
Heizungsersatz 10% erneuerbare Energien fur Bauten mit 20%, alle Keine
Anteil erneuerbar Wohnnutzung (nach MuKEn 2014%) Gebaude Pflicht**
Zentrale : .
Elektroheizungen 2036 2033 2034 2050 Keine Keine
Zentrale Keine 2033 2034 2050 Keine Keine
Elektroboiler

Dezentrale
Elektroheizungen

Keine Sanierungspflicht

Zentrale Elektroheizungen: Warmeverteilung uber ein wassergefuhrtes System

(z.B. Fussbodenheizung oder Radiatoren)

Dezentrale Elektroheizungen: Heizen meistens einen einzelnen Raum, ohne Warmeverteilsystem

(z.B. Infrarotheizungen, elektrische Speicherheizgerate und elektrische Fussbodenheizungen)

* Details siehe Broschiire «Eine zukunftsfahige Heizung fiir mein Haus»

** Abstimmung Uber rev. Energiegesetz mit entsprechender Pflicht im Mérz 2026.


https://energiehub-gebaeude.ch/wp-content/uploads/2025/08/190625_Heizungsersatz_MuKEn2014_web.pdf

Gebaudehullensanierung

Dammvorschriften gelten immer sobald ein Bauteil «vom Umbau betroffen» oder neu ist:

Definition «Vom Umbau  VVom Umbau betroffen ist ein Bauteil, wenn daran im Zuge des Umbaus
betroffene Bauteile» mehr als blosse Reparatur- und Unterhaltsarbeiten (wie Reinigen, Malen,
Reparatur Aussenputz) vorgenommen werden. Wird z.B. der Aussenputz
vollflachig ersetzt, gelten diese Gebaudehillenpartien als «vom Umbau

betroffen».
Defini@ion »heues Von einem «neuen Bauteil» bei einem Umbau spricht man, wenn das
Bauteil beim Umbau* Bauteil neu erstellt wird. Typische Beispiele sind Fenster, wo in der Regel

das ganze Bauteil ersetzt wird, oder neue Trennwénde zwischen aktiv
beheizten und unbeheizten Raumen. Diese neuen Bauteile mussen die
Anforderungen flr Neubauten einhalten.

Quelle: Vollzugshilfe EN-102, S. 6



https://www.endk.ch/de/fachleute-1/vollzugshilfen/muken-2014/ftw-simplelayout-filelistingblock/EN-102-d_Waermeschutz_3801_2016_2020Jan.pdf/download
https://www.endk.ch/de/fachleute-1/vollzugshilfen/muken-2014/ftw-simplelayout-filelistingblock/EN-102-d_Waermeschutz_3801_2016_2020Jan.pdf/download
https://www.endk.ch/de/fachleute-1/vollzugshilfen/muken-2014/ftw-simplelayout-filelistingblock/EN-102-d_Waermeschutz_3801_2016_2020Jan.pdf/download

Eigenstromerzeugung

Kanton NW ow LU SZ ZG UR
Eigenstrom-

erzeugungspflicht v v v v v v
Neubauten

Eigenstrom-

erzeugungspflicht
Dachsanierungen
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X
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(ab 1.3.2025)

*Pflicht zur Nutzung der Sonnenenergie geméss Energiegesetz Bund SR 730 Art. 45a.



https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/762/de#art_45_a

Kantonale Forderprogramme und Beratung 2026

Weitere

Haustechnik
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*bzw. Gebaudeanalyse mit Vorgehensempfehlung falls kein GEAK Plus flr

die Gebaudekategorie erstellt werden kann.


https://uwe.lu.ch/themen/energie/Foerderprogramme
https://www.ur.ch/energie/1522
http://www.energie.sz.ch/förderprogramm
https://www.energie-zentralschweiz.ch/foerderprogramme/obwalden.html
https://www.energie-zentralschweiz.ch/foerderprogramme/nidwalden.html
https://www.zg.ch/behoerden/baudirektion/energiefachstelle/gebaeudeprogramm

Das ideale Vorgehen

1. Rechtzeitig mit Vorabklarungen treffen und sich beraten lassen
= Kantonale Energieberatungen konsultieren (siehe vorhergehende Folie)

= Kostenlose Impulsberatung erneuerbar heizen: www.erneuerbarheizen.ch

= Gebaudeenergieausweis der Kantone GEAK: www.geak.ch

2. Sich uber Fordermoglichkeiten informieren

3. Auf die eigene Situation massgeschneiderten Umsetzungsplan (Sanierung
und Finanzierung) erstellen lassen

4. Starten!


http://www.erneuerbarheizen.ch/
http://www.geak.ch/

Informationen zu den Energievorschriften der Kantone sind
unter www.energie-zentralschweiz.ch zu finden.

Konferenz Kantonaler Energiefachstellen - Regionalkonferenz Zentralschweiz
c/o Kanton Luzern, Umwelt und Energie (uwe)

Libellenrain 15, 6002 Luzern

www.energie-zentralschweiz.ch

Christian Frank, Sekretar
christian.frank@]Iu.ch
041 228 34 95
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http://www.energie-zentralschweiz.ch/
http://www.energie-zentralschweiz.ch/
http://www.energie-zentralschweiz.ch/
mailto:%E2%80%8Bchristian.frank@lu.ch
tel:+41412083495
http://www.energie-zentralschweiz.ch/
http://www.energie-zentralschweiz.ch/
http://www.energie-zentralschweiz.ch/

KANTON
LUZERN

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement
Umwelt und Energie (uwe)

Forderprogramm Energie 2026




KANTON

LUZERN
Gebaudesektor in der Schweiz
Uber Uber

25% 50%

des CO,-Ausstosses der Schweiz ~ der Gebaude sind fossil oder
werden durch Gebdude elektrisch beheizt.

verursacht.

Rund

1 Mio.

Hauser sind nicht oder
kaum gedammt.
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KANTON
LUZERN

Anteil fossiler und erneuerbarer Heizungen im
Kanton Luzern 2024

Elektrizitat 5%

Gas 9%

Warmepumpe 33%

Heizol 32%

Holz 15%

andere Energiequelle 1% | | Fernwarme 5% Quelle: LUSTAT Statistik Luzern, nach Bundesamt fiir
Statistik — Gebdude und Wohnungsregister GWR



KANTON
LUZERN

Kantonales Forderprogramm 2026

vor LB &

Gebaudehulle Beratung Neubau

&

Gesamtsanierung Ladeinfrastruktur
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KANTON
LUZERN

Forderprogramm 2026



(YERN @ |
Wichtigste Forderbedingungen beim
Heizungsersatz

I Gesuche flur Forderbeitrage mussen unbedingt vor Baubeginn

eingereicht werden.
ACHTUNG: Bei Erdsonden-WP (st Bohrbeginn = Baubeginn

I Ersatz von fossilen Energietragern oder von Elektroheizungen.

I Nur fur bestehende Bauten.
Neubauten/Ersatzneubauten sind nicht férderberechtigt.

I Gesuch muss auf der Gesuchsplattform erfasst und per Post
eingereicht werden.



KANTON
LUZERN

Unsicherheit ab 2027

»  Der Bundesrat Kontakt DE FR IT EN
0 Séchufv:‘;zéeri:kche Eidgenossenschaft Der Bundesrat | Q Suchen ‘
ontegeration suisse Das Portal der Schweizer Regierung ‘ :

Confederazione Svizzera ( \
Confederaziun svizra | Themen A-Z | - ‘

Bundesrat = Bundesprésidium  Departemente | Bundeskanzlei = Bundesrecht = Dokumentation

& Dokumentation

Medienmitteilungen B un d es rat e rOffn et
Medienmitteilungen des Bundefats Ve r‘neh m |aSSU ng ZUum
Medienmitteilungen abonniere E ntlastu N g S pa ket 2 7

Medienmitteilungen als RSS

beziehen

Bern, 29.01.2025 - Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 29. Januar 2025
die Vernehmlassungsvorlage zum Entlastungspaket 27 (EP27)
verabschiedet. Die Vorlage soll den Bundeshaushalt ab 2027 um 2,7 bis 3,6
Milliarden Franken entlasten und wieder ins Gleichgewicht bringen. Mehr
als die Hélfte der insgesamt 59 vorgeschlagenen Massnahmen bedingt eine
Gesetzesdnderung. Die Bundesausgaben werden trotz des

2502.2026 Entlastungspakets mittelfristig weiterhin um mehr als 2 Prozent pro Jahr 17
wachsen. Die Vernehmlassung dauert bis am 5. Mai 2025.



KANTON
LUZERN

Entlastungspaket 27

I Fordermittel fur Sanierungsmassnahmen im Gebaudebereich sollen
massiv gekurzt werden.

I Kantone sind gewillt ein gemeinsames Programm weiterzufuhren.

I Ein Inkrafttreten der Gesetzesanpassungen ist per anfangs 2027
vorgesehen.

25.02.2026

18



KANTON
LUZERN

Abschaffung Eigenmietwert 2028

I Mit der Abschaffung des Eigenmietwerts entfallt auch die
Moglichkeit fir Steuerabziige auf Bundesebene -> Auch fiir
Heizungsersatz und Sanierung.

I Kantone kdnnen Abzuge fur energiesparende und
umweltschonende Massnahmen einfihren (Entscheid ausstehend).



KANTON
LUZERN

Gut zu wissen

I Das Wichtigste ist eine gute Planung.
I Informieren Sie sich frihzeitig Uber die Fordermoglichkeiten.

I Gesuche fur Forderbeitrage mussen unbedingt vor Baubeginn
eingereicht werden.

I Energetische Sanierungen lohnen sich: Sie sind wirtschaftlich,
erhéhen den Wohnkomfort und tragen zum Klimaschutz im bei.



Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor zwanzig Jahren.
Die ndachstbeste Zeit ist jEtZt. (Chinesisches Sprichwort)



“Stadt
Luzern

Forderprogramm Stadt Luzern

Ansprechperson: Thomas Scherrer

8




Fordergegenstande fur Bauherrschaften

Beratungsangebote & Studien Energie & Haustechnik

— Energie-Coaching — Gebaudehullensanierung

— Solar-Impuls — Anschluss an ein Warmenetz

— Effizient Heizen — Desinvestitionsbeitrag

— E-Auto-Ladelosungen — Warmepumpen

— GEAK Plus — Photovoltaikanlagen

— Studien, Konzepte, P&D-Anlagen — Plug-&-Play-Photovoltaikanlagen

— Thermische Solaranlagen

— Spezielle Projekte im Klima- und
Energiebereich

— E-Mobilitat; Basis- und Ladeinfrastruktur

Gesamtubersicht mit Forderbedingungen: www.energiefoerderung.stadtluzern.ch

Forderportal zur Gesuchseingabe: www.portal.energie-foerderung.ch/sl




Ziele Klima- und Energiestrategie

— Treibhausgas-Emissionen:
— Null energiebedingte THGE bis 2040
— Sanierungsrate Gebaudebestand erhohen
— Kant. Forderung verstarken und Lucken schliessen

— Verkehr:
— Ziel Primarenergie 2050: 320 Watt pro Kopf
— Stand Ende 2024: 600 Watt pro Kopf

— Photovoltaik:
— Ausbauziel 2050: 180 MWp
— Stand Ende 2024: ca. 22 MWp
— Jahrlicher Zubau aktuell: ca. 3 MWp
— Notiger Zubau pro Jahr: ca. 6 MWp




Forderprogramm Heizungsersatz
Stadt Luzern



Fordergegenstande Heizungsersatz Stadt Luzern

Forderbeitrag Forderbedingung

Luft/Wasser-Warmepumpe Bis 15 kW: 4°'000 CHF kantonale Forderbedingungen

+ Okologisches Stromprodukt
Ab 15 kW: 2’500 CHF + 100 CHF/kKW

Sole/Wasser-Warmepumpe Bis 15 kW: 8’500 CHF kantonale Forderbedingungen
Wasser/Wasser-\Warmepumpe + Okologisches Stromprodukt
Ab 15 kW: 4’000 CHF + 300 CHF/kKW
Anschluss an Warmenetz Bis 15 kW: 4’100 CHF kantonale Forderbedingungen

+ Okologisches Stromprodukt
Ab 15 kW: 3’500 CHF + 40 CHF/KW

Desinvestitionsbeitrag 50 % des Restwerts der fossilen Fossile Heizung hochstens 10-
Heizung jahrig

Heizungsersatz: Kanton + Stadt neu bis zu 20 % der Investitionskosten



Forderprogramm E-Mobilitat —
Basisinfrastruktur und Ladestation

Stadt Luzern
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Neu: Forderung Basisinfrastruktur und Ladestation

Basisinfrastruktur

Ladestation

Thomas Scherrer, 14.1.2026

Forderbeitrag
Bis 50 Parkplatze: 200 CHF pro PP

Ab 51 Parkplatze: 100 CHF pro PP

Maximal: 20’000 CHF
Bis 50 Parkplatze: 600 CHF pro PP

Ab 51 Parkplatze: 300 CHF pro PP

Maximal: 60°'000 CHF

Forderbedingung

stadtische Forderbedingungen
beachten

stadtische Forderbedingungen
beachten



Forderprogramm Photovoltaik
Stadt Luzern



Beratungsangebot und
vertiefte Abklarungen

— Kostenloser Solar-Impuls:

— personliche Beratung vor Ort mit Einschatzungen
und Erstabklarungen zum Bau einer PV-Anlage

— Forderung von Studien und Konzepten

— z. B. Machbarkeitsstudien zu Fassadenanlagen,
LEG, vZEV oder ahnlichem

— Kostenbeteiligung von 50% (bis max. 20°000)
— Spezialfall: Férderung MockUp fur PVA

*

s gTRa




Forderbeitrag und Zuschlage an PV-Anlage

Leistungsforderung

Anreiz 1:
Kombination mit Dachbegrunung

Anreiz 2:
Steile Anlagen

Anreiz 3:
Blendarme Module

Anreiz 4.
Denkmalpflegerische Anforderungen

Forderbeitrag
+20% des Pronovo-Beitrags

(Pronovo: nationales
PV-Forderprogramm)

200 CHF/kWp
100 CHF/m?
300 CHF/kWp

50% der Mehrkosten

Forderbedingung

— Inkl. Pronovo-Zuschlage
— Forderung aller Pflichtanlagen
— Aufhebung bisheriger Deckelungen

— Doppelnutzung der gleichen Flache
— Anforderung an Unterkonstruktion

— Ab 75° Neigung

— Nachweis Blendgefahr
— Blendarmes Solarmodul

— Mehrkosten auf Wunsch der
Denkmalpflege
— Bezugsgrosse Referenzkosten BFE



Effizient heizen - Heizungsoptimierung
Stadt Luzern
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Effizient heizen — Heizungsoptimierung

— Einsparung von 10-15 % der Heizenergie

— Alle Gebaude bis zirka 300’000 kWh
Warmeverbrauch pro Jahr

— Drei Abstufungen Mini, Midi und Maxi

— (Erst)Beratung kostenlos (Beitrag Stadt
Luzern CHF 700.-)

Weitere Infos auf
effizientheizen.stadtluzern.ch

Midi und Maxi amortisieren sich in rund 2-3
Jahren

Thomas Scherrer, 14.1.2026

Warmeverbrauch

pro Jahr

Anzahl
Beratungen

Dauer

Energiedaten-

monitoring

Kosten

Bis 80’000
kWh

2 h

kostenlos

Ab 80’000
kWh

CHF 2200.—

Ab 80’000
kWh

CHF 4900.—


https://www.stadtluzern.ch/dienstleistungeninformation/19622

Informiert durch die Energiewende

Website klimafreundlichheizen.ch Neu mit Newsletter

Jetzt abonnieren

www.klimafreundlichheizen.ch/#newsletter



Kontaktmoglichkeiten und Informationen

Stadt Luzern Umweltberatung
Lowenplatz 11

6004 Luzern

T +41 41412 32 32
info@umweltberatung-luzern.ch
https://umweltberatung-luzern.ch/

www.enerqgiefoederung.stadtluzern.ch

www.klimafreundlichheizen.ch

https://portal.energie-foerderung.ch/sl

Personlich

Telefonisch
Per E-Mail
Online

Gesamtes Forderprogramm Stadt Luzern
Empfehlungen fur Heizungsersatz

Eingabe Fordergesuche


mailto:info@umweltberatung-luzern.ch
mailto:info@umweltberatung-luzern.ch
mailto:info@umweltberatung-luzern.ch
https://umweltberatung-luzern.ch/
https://umweltberatung-luzern.ch/
https://umweltberatung-luzern.ch/
http://www.energiefoederung.stadtluzern.ch/
http://www.klimafreundlichheizen.ch/
https://portal.energie-foerderung.ch/sl
https://portal.energie-foerderung.ch/sl
https://portal.energie-foerderung.ch/sl
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Weitergabe an die nachste Generation

(«familieninterne Grundstucksubertragung»)

27./ 28. Februar 2026

Liddi Ludin Steiner AG | Notariat & Advokatur | Oberer Graben 4 | 6210 Sursee | 041 920 47 76 | www.lIs-notariat.ch



lindi
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Referent steiner

Roger Steiner

Notar | Rechtsanwalt | Partner

041 920 47 79 | roger.steiner@lls-notariat.ch
Ludi Ludin Steiner AG

Oberer Graben 4
6210 Sursee




liudi
ludin

Einfuhrung steiner

 Thema «familieninterne Grundstucksubertragung» beschaftigt viele Familien
« Wohnungsknappheit und hohe Preise verstarken diese Tendenz

« kein rein rechtliches, sondern ein interdisziplinares Thema

* viele Stolpersteine denkbar

« oft fehlende Weitsicht bei Umsetzung

- «Gut gemeint ist nicht gut gemacht»

- Umsetzung soll sorgfaltig geplant sein!



Lindi
ludin

Mogliche Motive steiner

Sicherstellung

Anlageobjekt Tragbarkeit
Grundstuck fur Kind

fur Eltern zu

gross )
Vermogensschutz

vor Pflegefall

Kind will mit

seiner Familie Vermeidung

dort wohnen Nachkommen-
Erbschaftssteuer

Vorwegnahme
Erbteilung bzw.
Streitpravention

Eltern wollen
«Loslassen»



liudi
ludin

Haufige Wunsche der Familie sieiner

» Fairness und Familienfrieden als oberstes Ziel

» Sicherung der finanziellen Bedurfnisse und des Lebensstandards sowohl der
Eltern als auch der Kinder

» kosten- und steueroptimierte Umsetzung

» Bedurfnis nach kompetenter Beratung in einfachen verstandlichen Worten



liudi

. . ludin
Ziele des heutigen Referats steiner

1. Verschaffung eines (wirklich) kurzen Uberblicks Uber die betroffenen
Themenbereiche

2. Anregung zur Prufung der eigenen Situation bzw. des eigenen
Regelungsbedarfs



liudi
ludin

Ubertragung auf wen? atie,
™ .o
7" AutTochter? Auf Tochter und Sohn? [M
/\ .

Auf Tochter + Ehemann/Partner?

[ m—

. i

Auf alle Kinder als einfache Gesellschaft?

Auf neue Familien-lmmo-AG?

- Was macht Sinn?



liudi
ludin

Zeitpunkt der Ubertraqunq? steiner

Zu welchem Zeitpunkt und auf welchem Weg soll das Grundstuck ubertragen
werden?

« zu Lebzeiten mittels Grundstucksubertragungsvertrag
 von Todes wegen mit Erbvertrag oder Testament
* von Todes wegen kraft gesetzlicher Regelung

- Was macht Sinn?



liudi
ludin

Bleiberecht der Eltern? steiner

Das allfallige Bleiberecht der Eltern im Haus bzw. in der Wohnung kann auf
unterschiedliche Art und Weise gesichert werden:

« Einraumung einer Nutzniessung

« Einraumung eines Wohnrechts

« Abschluss eines Mietvertrags

« evtl. Zuteilung einer Stockwerkeigentumseinheit

- Was wollen die Beteiligten?



Zu welchem Preis?

Verkehrswert

Katasterwert

Anlagewert

S

lindi
ludin
steiner

Familienpreis kann grundsatzlich frei gewahlt
werden!

- Die Hohe hat aber Auswirkungen auf diverse
Themen!



liudi
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Gleichbehandlung als oberstes Ziel steiner

Ein Ubernahmepreis unter dem Verkehrswert fuhrt zwangsweise zu
Gleichbehandlungsfragen:

—> Ist der aktuelle Verkehrswert bekannt?
- Soll eine Verkehrswertschatzung erstellt werden?
- Oder einigt man sich in der Familie anderweitig?



lindi
ludin

Schenkungen aus der Optik «Erbrecht» steiner

* Gleichbehandlung der Kinder auch im Erbrecht verankert

« Schenkungen unterliegen der erbrechtlichen Ausgleichungspflicht bzw.
werden dem spateren Erbteil des Beschenkten angerechnet

» Ausgleichungspflicht kann vom Erblasser vollstandig ausgeschlossen oder
auch nur modifiziert werden, indem der erbrechtliche Anrechnungswert
betragsmassig definiert wird

 Grenze: «Pflichtteilsschutz»



lindi
ludin

Beispiel 1 «<Ausgleichung» steiner

Verkehrswert CHF 1.6 Mio.
Ubernahmepreis CHF 1.2 Mio.
Anlagewert CHF 0.9 Mio.

- Der «Familienrabatt» ist — mangels anderer Abrede — ausgleichungspflichtig.
—> Alle Kinder profitieren von diesem Betrag im Todesfall zu gleichen Teilen.



lindi
ludin

Beispiel 2 «<Ausgleichung» steiner

Verkehrswert CHF 1.6 Mio. CHF 2.0 Mio.
Ubernahmepreis CHF 1.2 Mio.
Anlagewert CHF 0.9 Mio.

—> Der Ausgleichungsbetrag richtet sich nach dem Verkehrswert am Todestag
(proportionale Anpassung).



lindi
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Beispiel 3 «<Ausgleichung» steiner

Verkehrswert CHF 1.6 Mio. 2?2
Ubernahmepreis CHF 1.2 Mio.
Anlagewert CHF 0.9 Mio.

- Der Ausgleichungsbetrag kann fixiert werden — unabhangig der kunftigen
Wertentwicklung.



liudi
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Streitpravention stciner

Zur Vermeidung eines kunftigen Familienstreits sind insbesondere folgende
Vorkehrungen angezeigt:

« Erbvertragliche Absicherung im Familienverbund
- Fixierung Anrechnungswert/Ausgleichungsbetrag
—> evtl. Festhalten allfalliger weiterer Zuwendungen/Ausgleichungspflichten
—> evtl. Meistbegunstigung des uberlebenden Elternteils

« Spekulationsschutz
- Vorkaufsrechte fur die Geschwister des Erwerbers
- Gewinnanteilsrechte fur die Geschwister des Erwerbers
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Grundstuckgewinnsteuer sieiner

Im Kanton Luzern werden Grundstlickgewinne aus der Verausserung von
Liegenschaften im Privatvermogen speziell besteuert:

* Grundstuckgewinn = Verausserungswert abzuglich Anlagewert
« Gewinn ist im Sinne einer Faustregel zu rund 20 % steuerbar!

« Unter bestimmten Voraussetzungen: Aufschub = keine Steuer bzw. Erwerber
ubernimmt Steuerposition des Verausserers

- Ein Steueraufschub ist (i.d.R.) anzustreben!
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Beispiel «Aufschub Grundstuckgewinnsteuer» steinr

Verkehrswert CHF 1.6 Mio.
1.2 Mio.
=75 %
- . . zahlbar» durch bspw.:
Eltern von CHF 600'000
- Einraumung Nutzniessung
. fur die Eltern im Barwert
Anlagewert CHF 0.9 Mio. von CHF 250'000
- Zahlung an die Eltern von

CHF 350°000

- Aufschub GGST, weil Gegenleistung nicht hoher als 75 % des Verkehrswerts
- Familienrabatt wird rein erbrechtlich abgehandelt (Ausgleichung ja/nein).
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Weitere Sondersteuern steiner

Bei Ubertragung von Liegenschaften an die Nachkommen sind aus Sicht «Kanton
Luzern» zudem folgende Sondersteuerfolgen zu prufen:

Handanderungs- keine bei Handanderungen zwischen Eltern und deren Kindern einschliesslich ihrer
steuern Ehegatten/Partner

Schenkungs- keine; aber Schenkungen, die innert 5 Jahren vor dem Tod des Erblassers

steuern ausgerichtet worden sind, unterliegen der Erbschaftssteuer

Nachkommen- abhangig von Wohnsitzgemeinde des jeweiligen Erblassers (Freigrenze von

erbschaftssteuern CHF 100’000 pro Kind)
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Bleibt den Eltern genug? sieiner

Konnen sich die Eltern die Liegenschaftsubergabe leisten bzw. haben sie noch
genugend Liquiditat fr den nachsten Lebensabschnitt?

« Liquiditatsplanung?
* Finanz- und Pensionierungsplanung?

—> Ein oft unterschatzter Aspeki!
- Das Einkommen reduziert sich im Alter ohnehin.

—> Die Eltern sollen spater nicht auf ihren Lebensstandard verzichten und/oder
von ihren Kindern leben mussen.
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Belehnung, Tragbarkeit & Co.? steiner

Die bestehende finanzierende Bank hat eine zentrale Rolle und soll fruhzeitig
iInvolviert werden.

Es stellen sich vorwiegend folgende Fragen:
 Ist die Bank mit der Eigentumsubertragung einverstanden?

« Ist der Erwerb fur den Erwerber finanzierbar (Belehnungsgrad/Tragbarkeit)?
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Hohe Pflegekosten, wer zahlt? steiner

Wie werden die allfalligen Pflegekosten finanziert?

1. Verwendung «eigener» finanzieller Mittel
2. Erganzungsleistungen
3. Sozialhilfe

4. Verwandtenunterstutzung («Regress» der Sozialhilfe)

- Was gilt, wenn sich die Liegenschaft noch im Eigentum der Eltern befindet?

- Welche Auswirkungen hat eine lebzeitige Liegenschaftsubertragung auf die
Kinder zu (nur) einem Familienpreis?
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Wann (energetisch) sanieren? steiner

vor Ubergabe (durch Eltern) nach Ubergabe (durch Erwerber)

hoherer Liegenschaftswert? Liegenschaftswert (bei Ubergabe) unverandert
hoherer Familienpreis? Finanzierung der «Sanierung» durch Erwerber

- erschwerte Finanzierung fur Erwerber-Kind? maoglich?

unveranderter Familienpreis? keine Auswirkung auf Gleichbehandlung der Kinder
- Gleichbehandlung? Erbrecht?

Steuerabzuge fur Eltern willkommen? Steuerabzuge fur Erwerber noch wirksamer?

Auswirkungen «Abschaffung Eigenmietwert? Auswirkungen «Abschaffung Eigenmietwert?

Was ist sinnvoll und fair fur die ganze Familie?

> Tendenz: Weniger Streitpotenzial bei Sanierung nach der Ubergabe (falls
finanzierbar) — Steuern hin oder her
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Empfehlung sieiner

1. Eigene Situation rechtzeitig prufen!
—> in (noch) friedlicher familiarer Atmosphare
—> in (noch) verfugungsfahigem Zustand

2. Handlungsspielraum nutzen!
—> Sicherung des Lebensstandards aller Beteiligten
- Vorwegnahme der Erbteilung und Vermeidung von Uberraschungen/Streit unter den Erben

3. Zeit einplanen und ganze Familie einbeziehen!
- Der ganze Prozess - bspw. die Preisfindung - braucht jeweils viel Zeit bzw. muss reifen!

- Um Unstimmigkeiten in der Familie zu verhindern, sollten alle Familienmitglieder moglichst
frhzeitig in die Diskussionen (und spater auch in die Vertrage) miteinbezogen werden!
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Fragen? sieisier

aaaaaaaaaaaaaaaaaa




Herzlichen Dank!
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Downloads

https:.//www.energie-
zentralschweiz.ch/referate



https://www.energie-zentralschweiz.ch/referate
https://www.energie-zentralschweiz.ch/referate
https://www.energie-zentralschweiz.ch/referate

Veranstaltungshinwels

- Stadt
Luzern

Energetische Sanierung und Forderprogramm
14.30 - 15.15 Uhr | Saal Deuxieme, 2. OG

mit Grusswort des Stadtrates Marco Baumann, Referat von Thomas
Scherrer und mit anschliessendem Apéro im Clubraum 7 + 8.
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